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                           MARKTGEMEINDE

             BREITENAU AM HOCHLANTSCH
                           Post: 8614 Breitenau am Hochlantsch       Bezirk: Bruck an der Mur

                                               Tel.: 03866/5151-0     Fax: 03866/5151-20

E-mail: gde@breitenau-hochlantsch.steiermark.at    Internet: http://www.breitenau-hochlantsch.steiermark.at
GZ.: 489

Breitenau a.H., 15. Dezember 2020
Förderrichtlinien zur Nutzung elektrischer Energiespeicher
der Marktgemeinde Breitenau a.H.

Vom Gemeinderat der Marktgemeinde Breitenau a.H. wurde in der Sitzung vom 01. Juni 2018 einstimmig beschlossen, für die Nutzung elektrischer Energiespeicher Fördermittel zur Verfügung zu stellen: 

Gegenstand der Förderung:

Gegenstand der Förderung sind Investitionen zur Neuerrichtung bzw. Erweiterung von elektrischen Energiespeichern zum Zweck der Stromgewinnung bei gleichzeitiger Anhebung des Eigenverbrauchsanteils. Die Förderung der Erweiterung bestehender Anlagen ist nur im Ausmaß der Erweiterung und soweit eine Förderungsgrenze besteht, nur bis zu der damit verbundenen Gesamtgröße möglich. 

Höhe der Förderung elektrischen Energiespeicher:

Die Förderung zur Nutzung elektrischer Energiespeicher wurde als einmaliger Zuschuss mit 15 % der gewährten Landes- oder Bundesförderung, maximal jedoch € 375,-- festgesetzt und wird auf zehn Antragsteller pro Jahr beschränkt. 
Fördervoraussetzungen:

· Voraussetzung ist die Gewährung der steirischen Landesförderung oder der Bundesförderung (OeMAG) für elektrische Energiespeicher.

· Es gelten die allgemeinen Fördervoraussetzungen sowie die Voraussetzungen für elektrische Energiespeicher des Landes Steiermark.
· Die Antragstellung muss spätestens ein Jahr nach Gewährung der Landes- oder Bundesförderung erfolgen. 

Förderwerber können sein:

Folgende natürliche oder juristische Personen

a)
Eigentümer, Hauptmieter, Wohnungseigentumswerber, dringlich Nutzungsberechtigte, Bauträger iS der Gewerbeordnung, 

b)
sonstige UnternehmerInnen, sofern diese Förderung als De-minis-Beihilfe möglich ist. Dabei muss der Unternehmenszweck in der Zurverfügungstellung von Wohnungen liegen.
Die Förderungsanträge sind im Marktgemeindeamt Breitenau a.H. erhältlich. Über die Vergabe der Förderung entscheidet der Gemeindevorstand. 
Für den Gemeinderat:

Der Bürgermeister:
(Ing. Alexander Lehofer)
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